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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Rund 70 Terrorismusstrafverfahren waren Medienberichten zufolge Anfang 2020 am
Bundesstrafgericht hängig. Eine Handvoll weitere kamen im Verlauf des Jahres hinzu.
Im Dunstkreis der Genfer IS-Zelle um die Moschee Petit-Saconnex, die unter anderem
den enthüllten Terroranschlag auf das Treibstofflager in Vernier geplant hatte, kam es
etwa zu neuen Anklagen gegen zwei Männer, die 2015 versucht hatten, nach Syrien zu
reisen und sich dem IS anzuschliessen. Obwohl sie von den türkischen Behörden an der
Weiterreise nach Syrien gehindert worden seien, hätten sie bereits in der Türkei
logistische Unterstützung des IS in Anspruch genommen und diesen finanziell
unterstützt, lauteten die Vorwürfe. Grosse Medienaufmerksamkeit generierte auch die
Messerattacke von Morges (VD) im September, als ein nachrichtendienstlich bekannter
Islamist einen Kunden eines Kebaplokals mit einem Messer angriff und tödlich verletzte.
Die Bundesanwaltschaft ermittelte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr wegen
versuchter Brandstiftung an einer Tankstelle gegen den Mann, weil die Polizei bereits
damals Hinweise auf einen dschihadistischen Hintergrund festgestellt hatte. Ob die Tat
von Morges als erster islamistischer Terroranschlag in der Schweiz gelten kann, wird
gemäss Einschätzung der NZZ allerdings nur schwer zu klären sein. Die Grenze zwischen
religiösem Fanatismus und psychischer Erkrankung könne nicht klar gezogen werden
und es stehe die Frage im Raum, inwiefern radikal-islamistische Kreise die angebliche
psychische Erkrankung des Mannes für ihre Zwecke missbraucht hätten, so die Zeitung.
Ebenfalls 2020 brachte das Bundesstrafgericht zwei Verfahren gegen Islamisten aus
dem Netzwerk um die An'Nur-Moschee in Winterthur zum Abschluss, die auf reges
mediales Interesse stiessen. Im August standen Sandro V. – die mutmassliche
Schlüsselfigur im Winterthurer Islamistennetzwerk – sowie ein weiterer Mann aus
diesem Umfeld vor den Richtern in Bellinzona. Als Syrien-Rückkehrer – bereits 2013 und
damals noch unbehelligt verbrachte Sandro V. drei Wochen im Kriegsgebiet, nach
eigenen Aussagen lediglich auf einer humanitären Hilfsmission – wurde der
Hauptangeklagte in der Szene als «Emir» verehrt, genoss hohes Ansehen und grossen
Einfluss. Laut Anklageschrift hatte er eine «Intermediärstellung» zu radikalen
Geistlichen im Ausland inne. Als Verantwortlicher der Koranverteilungsaktion «Lies!» in
der Schweiz und der Kampfsportschule «MMA Sunna» schuf er ein «Auffangbecken für
die Jugendlichen, die sich vom radikalen Islamismus angezogen fühlten» und wurde
zum «Dschihad-Reiseleiter», wie die NZZ ausführte. Schlagzeilen machten während des
Prozesses nicht zuletzt die Zeugen, die ihre wichtigsten belastenden Aussagen aus den
Ermittlungen nun nicht mehr bestätigten und so die Beweisführung der
Bundesanwaltschaft erheblich erschwerten. Nichtsdestotrotz sah das Gericht die
Vorwürfe gegen Sandro V. als erwiesen an und verurteilte ihn wegen Beteiligung und
Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie wegen Besitzes von
Gewaltdarstellungen zu 50 Monaten Freiheitsstrafe – mehr als die Anklage gefordert
hatte. Die Presse zitierte aus dem Urteil, der Mann habe als «fanatischer Anhänger des
IS» und als «ideologische[r] Überzeugungstäter» mit «grosse[r] kriminelle[r] Energie»
«kaltblütig und menschenverachtend» Dschihad-Reisende, darunter auch
Minderjährige, rekrutiert. Seinem Mitangeklagten wurde eine bedingte Geldstrafe
wegen der Verbreitung von IS-Propagandabildern auferlegt. Der Vorwurf, er habe eine
Beziehung zu einem 15-jährigen Mädchen geführt und sie zur Reise ins Kriegsgebiet
verführt – sie war der weibliche Teil des medial bekannten minderjährigen
Geschwisterpaars aus Winterthur, das in den Dschihad gezogen war –, konnte mangels
Beweisen nicht bestätigt werden. Die NZZ beklagte anschliessend, dass der Prozess der
«ratlosen Öffentlichkeit» keine Antworten geliefert habe; es gebe immer noch keine
einleuchtende Erklärung für die «merkwürdig[e] Häufung von Jihad-Reisen aus dem
Raum Winterthur» und es bleibe offen, wie gefährlich diese radikalen Kreise für die
Sicherheit der Schweiz seien.
Einen Monat später musste sich auch Azad M., der in der Winterthurer An'Nur-Moschee
als Hilfs-Imam amtete, vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Laut Anklage soll er
die Schweiz als sicheren Hafen benutzt haben, um von hier aus unbemerkt dem IS zu
dienen. Das Gericht kam zum Schluss, er habe sich «in multifunktionaler Rolle und mit
grossem Zeitaufwand» für den IS eingesetzt. So habe er in Kontakt mit der
Führungsriege des IS und selbst in «mittlerer Kaderrolle» gestanden, Geld an den IS
überwiesen und zusammen mit seiner Frau ein Selbstmordattentat im Libanon geplant.
Dass er auch Terroranschläge in der Schweiz vorbereitet haben soll, wie die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 28.10.2020
KARIN FRICK
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Bundesanwaltschaft vermutet hatte, sei indes «reine Spekulation». Der Iraker wurde zu
einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten, wovon er gut die Hälfte bereits
in Untersuchungshaft verbüsst hatte, und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Gemäss
NZZ sei dies die höchste Strafe, die bisher gegen einen IS-Anhänger in der Schweiz
ausgesprochen worden sei.
Bereits zum zweiten Mal verhandelte das Bundesstrafgericht im Herbst 2020 den Fall
der Terrorpropaganda durch den IZRS. Dessen Präsident Nicolas Blancho und der
Medienverantwortliche Qaasim Illi waren 2018 wegen Formfehlern seitens der
Bundesanwaltschaft noch freigesprochen worden; nur der dritte im Bunde, Naim
Cherni, der den strittigen Film über den islamistischen Geistlichen Abdallah al-
Muhaysini in Syrien realisiert hatte, war verurteilt worden. Das Bundesgericht hatte im
März 2020 dann die Verurteilung Chernis bestätigt und die Entscheide Blancho und Illi
ans Bundesstrafgericht zurückgewiesen. Dieses annullierte die Freisprüche im Herbst,
sprach die beiden IZRS-Exponenten der Terrorismusunterstützung schuldig und
verhängte bedingte Freiheitsstrafen von 18 Monaten für Illi und 15 Monaten für Blancho.
Der Film sei Propaganda, weil die dschihadverherrlichenden und antisemitischen
Aussagen des Interviewten nicht kritisch dargestellt und in keinerlei Kontext gesetzt
würden. Somit hätten sich Illi mit der Veröffentlichung und Blancho mit der Bewerbung
des Videos strafbar gemacht. 1

Strafrecht

Die linksradikale Zürcher Politikaktivistin Andrea Stauffacher wurde vom
Bundesstrafgericht zu einer 17-monatigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr
wurde angelastet, zwischen 2002 und 2007 fünf Sprengstoffanschläge gegen Gebäude
verübt zu haben. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 08.11.2011
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Im Fall Tinner hatte sich die Bundesanwaltschaft für ein verkürztes Verfahren
entschieden, das eine Vereinbarung zwischen der Anklage und des Angeklagten über die
vorgeworfenen Tatbestände und das Strafmass ermöglichte. Die Bundesanwaltschaft
und die Familie Tinner wurden sich einig. Der Ball liegt zurzeit beim Bundesstrafgericht,
das das Vorgehen noch gutheissen muss.

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Mit dem Freispruch einer Nebenfigur wurde 2014 endgültig ein Schlussstrich unter die
Tinner-Affäre gezogen. Der 65-jährige Ingenieur wurde vom Vorwurf der Förderung der
Herstellung von Kernwaffen für das libysche Atomwaffenprogramm vom
Bundesstrafgericht freigesprochen. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.11.2014
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Gerügt wurde die Bundesanwaltschaft auch im so genannten Hells-Angels-Prozess. Im
April 2004 kam es zu einer spektakulären Polizeiaktion gegen den Motorradclub, der
unter Verdacht geraten war, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Zwar wurde im
Berichtsjahr ein Mitglied der Hells Angels vom Bundesstrafgericht angeklagt, aber nicht
wegen des ursprünglichen Verdachts der Bundesanwaltschaft, sondern aufgrund eines
Drogendeliktes. Der Bundesstrafrichter kritisierte die Bundesanwaltschaft, sie hätte viel
zu lange gebraucht, um den Fall aufzuarbeiten und das Beschleunigungsgebot verletzt.
Im Oktober musste der Prozess aufgrund unvollständiger Beweismittel sogar vertagt
werden. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.10.2011
MARC BÜHLMANN

2003 hatte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen den Bankier Oskar Holenweger
wegen Verdachts auf Wäsche von Drogengeldern eingeleitet. 2010 hatte sie dann
schliesslich Klage eingereicht. Der Fall sollte zum Verhängnis gleich für zwei
Bundesanwälte werden. Der Rücktritt von Valentin Roschacher im Jahr 2006 und
insbesondere die Nichtwiederwahl von Erwin Beyeler im Berichtsjahr waren
unmittelbar mit dem Fall Holenweger verknüpft. Im April 2011 hatte das
Bundesstrafgericht Holenweger frei gesprochen und die Anklagepunkte der

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 03.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Bundesanwaltschaft allesamt demontiert. Der Freispruch wurde in der Presse denn
auch als Debakel für Beyeler interpretiert. Der Freispruch war Wasser auf die Mühlen
der SVP, die mutmasste, dass die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat 2007
ebenfalls mit dem Fall Holenweger zu tun gehabt haben musste. Blocher war damals
vorgeworfen worden, in ein Komplott gegen den damaligen Bundesanwalt Roschacher
verwickelt gewesen zu sei. Mit dem Freispruch Holenwegers erwiesen sich diese
Vorwürfe jedoch als haltlos. Ende November kam auch die
Geschäftsprüfungskommission des Parlaments zum Schluss, dass der ehemalige
Bundesrat nicht an einem Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt beteiligt
gewesen war. 5

Ende April 2020 reichte Bundesanwalt Michael Lauber Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht gegen die Disziplinaruntersuchung der AB-BA gegen ihn ein.
In der Mitte Mai vom Tages-Anzeiger publik gemachten rund 70-seitigen Begründung für
die Beschwerde warf Lauber der Aufsichtsbehörde Voreingenommenheit und
Parteilichkeit vor. Die Untersuchung zeichne sich «durch Mutmassungen, Spekulationen
und konsequente Missachtung aller tatsächlichen Gegebenheiten und entlastender
Umstände aus». Lauber wehrte sich gegen die «vorverurteilende Medienkampagne»,
die vor allem Folge von «abschätzigen» Äusserungen des AB-BA-Präsidenten Hanspeter
Uster gewesen sei. Die Aufseher selber seien nicht unbefangen, sondern auf einem
eigentlichen «Rachefeldzug».  

In den Medien wurde die Kritik an der Person Lauber zunehmend heftiger. In der NZZ
vermutete der Strafrechtsprofessor Mark Pieth, dass Lauber aufgrund der
Anschuldigungen der AB-BA in den USA wohl wegen Missachtung einer richterlichen
Behörde ins Gefängnis kommen würde. Auch der Umstand, dass Laubers Anwaltskosten
von der Bundesanwaltschaft getragen wurden, war Gegenstand von empörten
Medienreaktionen. Der Griff in die Staatskasse, um eine persönliche Verteidigung zu
bezahlen, gehe gar nicht, war etwa in der NZZ zu lesen. Die Zeitung wusste auch zu
berichten, dass Lauber zuvor zwar beim Eidgenössischen Personalamt angefragt hatte,
ob seine Anwaltskosten von der Bundesanwaltschaft übernommen werden können,
dieses habe ihn aber an die FinDel verwiesen, welche freilich bis dato keine Anfrage
erhalten habe. In der Aargauer Zeitung meldete sich Regula Rytz (gp, BE) zu Wort und
sprach von «Selbstbegünstigung». Das Parlament müsse verhindern, dass Lauber mit
Steuergeldern seine persönlichen Interessen verteidige.
Wasser auf die Mühlen der Kritikerinnen und Kritiker war auch die Verjährung des
Strafverfahrens im Zusammenhang mit der Fussball-WM in Deutschland Ende April
2020. Die Verantwortung für diese «Schlappe für die Schweizer Strafjustiz», wie sie in
der NZZ bezeichnet wurde, wurde insbesondere dem obersten Strafverfolger selber
zugerechnet. 
Zudem tauchten Ende April 2020 neue Dokumente auf, mit denen Michael Lauber die
Geheimtreffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino, an die sich Lauber laut eigener Aussage
nicht mehr erinnern konnte, nachgewiesen wurden. Die «undurchsichtige Affäre», wie
sie die NZZ bezeichnete, war Stein des Anstosses für die Disziplinaruntersuchung der
AB-BA gewesen. Die Kritik war verbunden mit Rücktrittsforderungen. «Zum Wohle der
Schweizer Justiz» müsse das Parlament Lauber «aus dem Amt hieven», forderte etwa
der Tages-Anzeiger. Die WoZ erinnerte daran, dass Lauber vor seiner Wiederwahl das
Versprechen abgegeben habe, zurückzutreten, «wenn im Disziplinarverfahren etwas an
ihm hängen bleibe». Und auch die NZZ begrüsste, dass die Gerichtskommission in der
Zwischenzeit laut über ein Amtsenthebungsverfahren nachzudenken begann, das sie
dann am 20. Mai effektiv lancierte. Eine Freistellung sei «längst überfällig», so die NZZ.
Nicht in diese Kritik einstimmen mochte die Weltwoche. Die Argumente gegen Lauber
seien dürftig, die Untersuchung atme «den Geist von Kleinkariertheit» und der
Bundesanwalt verfüge im Vergleich zu seinen Vorgängern «über einen respektablen
Leistungsausweis», was laut Weltwoche auch die Justiz- und Polizeidirektoren und die
kantonalen Staatsanwälte «unisono» bestätigten. 

Am 22. Juli legte das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil zur Beschwerde Laubers
gegen die Verfügung der AB-BA vor. Teilweise wurde die Anfechtung Laubers
gutgeheissen: Die Richter verlangten vor allem, dass die von der AB-BA verfügte
Lohnkürzung von 8 auf 5 Prozent reduziert werden musste. Das Gericht urteilte zudem,
dass die AB-BA etwas weit gehe, wenn sie Lauber im Kern ein falsches
Berufsverständnis vorwerfe. Allerdings bestätigte das Gericht einige zentrale
Beanstandungen der AB-BA. Insbesondere habe Lauber seine Amtspflicht mehrfach
verletzt. Er habe zudem vorsätzlich gelogen, was das ominöse dritte Treffen mit Fifa-
Präsident Infantino betreffe. In einer Stellungnahme verwahrte sich Michael Lauber

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.07.2020
MARC BÜHLMANN
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gegen den Vorwurf der Lüge, bot aber gleichentags seinen Rücktritt an. In der NZZ
wurde das Gerichtsurteil als «vernichtend» bezeichnet, als «die letzte und damit
entscheidende Schlappe für Lauber». Nicht vom Tisch war damit allerdings das
Strafverfahren, das in der Zwischenzeit gegen Lauber angestrengt worden war. 6

Föderativer Aufbau

Jurafrage

Le procès des trois membres du Front de libération jurassien (FLJ) a eu lieu du 14 au 18
mars devant la Cour pénale fédérale à Lausanne. Les témoins et les avocats des accusés
se sont attachés à démontrer le caractère politique des attentats commis, alors que le
ministère public se refusait à entamer le procès de la question jurassienne. Dans son
jugement, considéré par beaucoup d'observateurs comme un acte d'apaisement, la
Cour a condamné les principaux accusés à huit et sept ans de réclusion. Mais, pendant
les cinq premiers mois de l'année; un autre groupe s'est livré à des attentats criminels
dans le Jura. Ses membres ont été arrêtés au début de juin et incarcérés. La tension
résultant de cette pression terroriste devait rebondir en octobre, lorsque le principal
prévenu, Jean-Baptiste Hennin, s'évada et parvint à se réfugier en France où il
demanda l'asile politique. Une demande d'extradition a été présentée au
Gouvernement français. A la fin de l'année, le tribunal chargé de statuer n'avait pas
encore pris de décision sur le caractère politique ou non des attentats commis,
déterminant pour refuser ou accorder l'extradition. Quoique le Rassemblement
jurassien (RJ) s'interdise la violence pour parvenir à ses buts, il a pris les terroristes
sous sa protection et saisi les occasions données par le procès du FLJ et par l'évasion
de Hennin pour proclamer ses revendications en Suisse et à Paris. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.11.1966
FRANÇOIS-L. REYMOND

Vor dem Bundesstrafgericht in Lausanne fand der Prozess gegen den ehemaligen Leiter
des Bélier, Daniel Pape, sowie zwei weitere Ex-Mitglieder dieser Organisation statt, die
1993 wegen Besitz von Sprengstoff resp. Anschlägen verhaftet worden waren. Das Urteil
von 2 (für Pape) resp. 15 und 18 Monate bedingt wurde von der Presse als milde
bezeichnet und in einen Zusammenhang mit der Entspannung der politischen Situation
im Berner Jura gebracht. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.06.1995
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Dans le domaine judiciaire, le Tribunal pénal fédéral a débouté l’ancien ministre
algérien de la défense, Khaled Nezzra, accusé de crimes contre l’humanité entre 1992
et 1999 dans son pays. Avec ce jugement, le tribunal a clairement refusé l’immunité de
l’ancien ministre. Khaled Nezzra pourrait ainsi être le premier accusé de tels crimes
jugé en Suisse. 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 07.08.2012
EMILIA PASQUIER

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Tribunal pénal fédéral a refusé d’accorder une entraide judiciaire pour élucider un
détournement de fonds publics en Iran. Il a considéré que la situation des droits
humains est trop compromise pour coopérer aux procédures pénales ouvertes par
Téhéran. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Zu Beginn der Nullerjahre machte in einem vom Platzen der New-Economy-Blase und
sinkenden Börsenindizes geprägten Umfeld der Basler Financier Dieter Behring auf sich
aufmerksam: Während der SMI im Jahr 2002 27 Prozent seines Wertes verlor,
erwirtschaftete Behring auf seinem Hedge-Fund einen Zuwachs von 47 Prozent. Der
Financier führte seinen Erfolg auf eine neuartige Software zurück, die automatisch
Investitionsentscheidungen treffe und sichere Gewinne verspreche. Viele Anleger
liessen sich von diesem Geschäftsmodell überzeugen und investierten in diese Anlage.
Zwei Jahre später führten erste Zweifel an der Seriosität dieses Anlagevehikels dazu,
dass Investoren begannen, ihre Mittel abzuziehen. Bald darauf wurde deutlich, dass das
Konstrukt Behrings auf einem gigantischen Schneeballsystem aufbaute, worauf die
Justiz Ermittlungen wegen Anlagebetrug aufnahm. 
Zwölf Jahre später begann Ende Mai der Prozess gegen Dieter Behring vor dem
Strafgerichtshof in Bellinzona. Ihm wird vorgeworfen, 2000 Anleger um 800 Mio. CHF
betrogen zu haben. Das Urteil wird für den Herbst 2016 erwartet. 11

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 30.05.2016
NICO DÜRRENMATT

1) NZZ, TA, 4.1.20; LT, TA, 18.2.20; CdT, TA, 14.3.20; CdT, 25.3.20; LT, NZZ, 15.4.20; AZ, CdT, NZZ, 24.6.20; CdT, 27.6.20; CdT,
LT, NZZ, 7.7.20; SoZ, 12.7.20; NZZ, 8.8.20; CdT, NZZ, 11.8.20; CdT, NZZ, 12.8.20; NZZ, 13.8.20; So-Bli, 16.8.20; NZZ, 7.9., 9.9.20;
CdT, NZZ, TA, 10.9.20; CdT, NZZ, 12.9.20; CdT, 15.9.20; Blick, 16.9.20; NZZ, 17.9.20; Lib, 3.10.20; LT, 5.10.20; AZ, CdT, NZZ,
9.10.20; NZZ, 28.10.20
2) NZZ, 9.11.11; SoS, 11.10.11.
3) Presse vom 13.11.14
4) Presse vom 6.5., 18.10.11.
5) Presse vom 26.3., 23.4. und 26.11.11, TAM, 3.12.11.
6) CdT, 23.4., 24.4.20; NZZ, TA, TG, 27.4.20; NZZ, 28.4.20; WoZ, 30.4.20; TA, 16.5.20; NZZ, 20.5.20; WW, 21.5.20; NZZ,
26.5.20; AZ, 9.6.20; AZ, Blick, CdT, LT, NZZ, TA, 25.7.20
7) GdL, 15.3. et ss., 26.3., 26.10., 3.11., 9.11., 29.11., 13.12.66; TdG, 15.3. et ss., 21.3. et ss., 21.10., 26.10.66; TdL, 15.3. et ss.,
20.3., 5.7.66; GdP, 24.3.66; Lib., 26.3.66; Vat., 30.3.66; NZZ, 5.7., 8.11.66; Bund, 6.7., 27.10.66.
8) Presse vom 12.6.-14.6., 17.6.95.; TA, 17.6.95.14
9) LT, 7.8.12.
10) LT, 16.3.10.
11) NZZ, 28.5.16
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